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Stadt   Prenzlau 
            Die Wahlleiterin 
 

Wahlbekanntmachung 
 

Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Prenzlau am       
28. September 2025 
 
Gemäß § 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und 
§ 31 Abs. 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt: 
 

 I. Tag der Hauptwahl und etwaigen Stichwahl sowie der Wahlzeit 

 
Als Tag für die Hauptwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters wurde 

Sonntag, der 28. September 2025, und als 
 

Tag für die etwa notwendig werdende Stichwahl wurde 
Sonntag, der 19. Oktober 2025, festgesetzt. 

 
Die Hauptwahl und die etwaige Stichwahl finden in der Zeit von 8:00 Uhr bis 
18:00 Uhr statt.  
 

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

Nachdem die Landrätin des Landkreises Uckermark den Haupt- und Stichwahl-
termin sowie die Wahlzeit für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der 
Stadt Prenzlau festgesetzt hat, fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 BbgKWahlV 
auf, die Wahlvorschläge für diese Wahl möglichst frühzeitig einzureichen.      
Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 
 

A. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 
1.  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-

gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, 
politische Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvor-
schlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich nur an einer Listenver-
einigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen     
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 
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2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie      

müssen spätestens bis zum  
 

Donnerstag, dem 24. Juli 2025, 12:00 Uhr 
 

 bei der 
Wahlleiterin der Stadt Prenzlau 
Am Steintor 4, 17291 Prenzlau, 

 
 schriftlich eingereicht werden. 
 
B. Inhalt der Wahlvorschläge 
 
1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5 b zur BbgKWahlV 

eingereicht werden. Sie müssen enthalten 
 

a) den Namen, Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 
den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift der Bewerberin 
oder des Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge, 

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den voll-
ständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im 
Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen Vereinigung 
muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt, 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch    
diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wähler-
gruppe handelt. Der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht 
den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren Kurz-
bezeichnung enthalten, 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenverei-
nigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese. Zu-
sätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnun-
gen der an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen anzugeben.  

 
 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers   
(Einzelwahlvorschlag) darf nur die unter Buchstaben a) bezeichneten Angaben 
enthalten. 

 
2. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-

anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch die/der Bewerber/in benannt werden. 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und 
die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Er-
klärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

 
 
 



    

    

 

3 

- 3 - 
 
 
3.  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von    

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, da-
runter dem Vorsitzenden oder einem Stellvertreter persönlich und handschriftlich, 
unterzeichnet sein.  
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von dem Vertretungsberechtig-
ten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nach-
zuweisen.  
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 
Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet 
sein.  
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers 
muss von dieser/diesem persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

 
4.  Wichtige Beschränkungen 
 
4.1      Jeder Wahlvorschlag darf nur eine/n Bewerber/in enthalten. 
 
4.2      Jede/r Bewerber/in darf nur auf einem Wahlvorschlag benannt sein. 
 
4.3   Die/Der Bewerber/in auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 

anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zur Wahl antritt. 
 
C.   Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber 
 
1.  Die Benennung als Bewerber/in  auf einem Wahlvorschlag einer Partei,       poli-

tischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft: 
a) Die/Der Bewerber/in muss gemäß § 65 Abs. 2 bis Abs. 4 BbgKWahlG 

wählbar sein. 
b) Die/Der Bewerber/in muss durch eine Nominationsversammlung ge-

mäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein. 
c) Die/Der Bewerber/in muss ihrer/seiner Benennung auf dem Wahl-

vorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster 
der  Anlage 7 b zur BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von 
einer Partei eingereicht, hat der Bewerber in der Zustimmungserklärung 
zudem seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass er 
parteilos ist. 

 Die in Buchstabe a) und c) Satz 1 genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerber. 
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2.  Zur Wählbarkeit 
 
2.1   Gemäß § 65 Abs. 2 BbgKWahlG sind wählbar alle Personen, die 

a) Deutsche oder Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger sind, 
b) am Tag der Hauptwahl, also dem 28. September 2025, das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, 
c) in der Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

2.2  Ein/e Deutsche/r ist nach § 65 Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie/er 
 

a) gemäß § 11 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 BbgKWahlG vom Wahlrecht aus-
geschlossen ist, 

b) infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 

c) aus dem Beamtenverhältnis entfernt, dem das Ruhegehalt aberkannt oder 
gegen den in einem dem Disziplinarverfahren entsprechenden Verfahren 
durch die Europäische Union, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum eine entsprechende Maßnahme ver-
hängt worden ist, in den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder 
Entscheidung folgenden fünf Jahren oder 

d) wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder durch die 
rechtsprechende Gewalt eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die 
bei einem Beamten den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hätte, in den 
auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf 
Jahren. 

 
2.3  Ein/e Unionsbürger/in ist nach § 65 Abs. 4 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn  

sie/er 
- eine der 4 Voraussetzungen des § 65 Abs. 3 BbgKWahlG (siehe Pkt. 2.2.) 

erfüllt oder   
-  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im          

Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt. 
 

2.4  Mit dem Wahlvorschlag ist dem Wahlleiter eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Muster der Anlage 8 b zur BbgKWahlV einzureichen, dass die/der  
vorgeschlagene Bewerber/in wählbar ist. 

 Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, 
müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 8 c zur BbgKWahlV über ihre Staats-
angehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
nicht infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
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3.  Zur Nomination der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
 
3.1 Die/Der Bewerber/in einer Partei oder politischen Vereinigung muss in einer 

Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im  Wahlgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in 
geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversamm-
lung). Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organi-
sation hat, kann die/der Bewerber/in auch durch die für die Wahl zum Kreistag 
des Landkreises Uckermark wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politi-
schen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden. 

 
3.2. Die/Der Bewerber/in einer Wählergruppe muss in einer Versammlung der zum 

Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der Wählergruppe 
(Anhängerversammlung) in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies 
kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängern 
(Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Wenn die Wählergruppe im Wahlgebiet keine      
Organisation hat, kann die/der Bewerber/in auch durch die für die Wahl zum 
Kreistag des Landkreises Uckermark wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe  oder deren Delegierte bestimmt werden. 

 
3.3  Die/Der Bewerber/in einer Listenvereinigung muss in einer gemeinsamen 

Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinn-
gemäß. 

 
3.4 Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Nieder-

schrift nach dem Muster der Anlage 9 b zur BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der geheimen Wahl der Bewerberin oder des 
Bewerbers hervorgehen.  
Die Niederschrift ist mindestens von der/dem Leiter/in der Versammlung sowie 
von zwei weiteren Teilnehmern, die beide im Wahlgebiet wahlberechtigt sein 
müssen, zu unterschreiben.  

 Hierbei haben sie gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass 
die Anforderungen an die Wahl der Bewerberin oder des Bewerbers beachtet 
worden sind.  
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D.  Unterstützungsunterschriften 
 
1.  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
 
1.1   Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am                                   

26. April 2025 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Deutschen 
Bundestag oder Landtag Brandenburg durch mindestens einen im Land Bran-
denburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Uckermark 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Prenzlau durch mindestens einen Stadtverordneten seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit. 

 
1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 26. April 2025 aufgrund eines 

zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Uckermark durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversamm-
lung durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbro-
chen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit. 

 
1.3 Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, die am 26. April 2025 aufgrund eines 

Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Uckermark oder in der Stadt-
verordnetenversammlung Prenzlau vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit. 

 
1.4  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für den Amtsin-

haber, der sich der Wiederwahl stellt, sowie für  Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 
1.1. oder 1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erforder-
nis erfüllt. 

 
 
2. Wichtige Hinweise 
 
2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wähler-

gruppe, einer Listenvereinigung, Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, 
die/der nicht nach der vorstehenden Nummer 1 von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens 56 Unterstützungsunterschrif-
ten von wahlberechtigten Personen  beizufügen. 

 
 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 
Mittwoch, dem 23. Juli 2025, 16 Uhr, 

 bei der 
    Wahlbehörde, Stadt Prenzlau, 
    Haus 1, Raum 001 (Bürgerservice) 
    Am Steintor 4, 17291 Prenzlau 
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Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einem ehrenamtlichen Bürger-
meister im Land Brandenburg, vor einem Notar oder einer anderen zur    Be-
glaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden.  
    

2.2 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen  Formblät-
tern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zur BbgKWahlV unter 
Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 

 
2.2.1  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 

Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberin oder des 
Bewerbers nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Un-
terstützungsunterschriften sind ungültig. 

 
2.2.2 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl 

des hauptamtlichen Bürgermeisters unterzeichnen. Hat eine Person für diese 
Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für 
diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig. 

 
2.2.3 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerber selbst ist            

unzulässig.  
 
2.2.4 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vorname, Tag der Geburt und An-

schrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung 
anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung 
auszuweisen. 

 
2.2.5 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer 

Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die Unterschriftsleistung vorzunehmen; Hilfsperson 
kann auch ein Bediensteter der Wahlbehörde oder der Notar sein. Die Unter-
schriftsleistung durch die Hilfsperson ist auf der Unterschriftsliste zu vermerken.   

 
2.2.6 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, 

die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift 
durch Erklärung vor einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag 
kann bis Montag, den 21. Juli 2025, 16:00 Uhr schriftlich bei der Wahlbehörde 
gestellt werden. 

 
2.2.7 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner, die die Unter-

stützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unter-
schriftsliste leisten, zu vermerken, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleis-
tung wahlberechtigt sind.  
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E. Mängelbeseitigung 
 
1. Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 24. Juli 2025, 12:00 Uhr, können Män-

gel, die sich auf die Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers beziehen, 
nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beige-
bracht werden. Das Gleiche gilt, wenn der/die Bewerber/in so mangelhaft be-
zeichnet ist, dass seine Identität nicht feststeht. 

  
2. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu 

der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 1 BbgK-
WahlG), beseitigt werden. 

 
 
F. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
  
 Die für die Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen Vordrucke werden 

von mir beschafft und können bei mir angefordert werden. 
 
 
 
Prenzlau, 03.04.2025  
 
 
 
gez. Maren Schön 


